
 

 

 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 06.11.2018 

 

 

Nr. A 0226/2017  

 

Auftrag überparteilich: Anpassung der Zustellungsregelung im kantonalen Verfah-

rensrecht 

  

Der Kantonsrat von Solothurn beschliesst: 

 

Der Auftrag "Anpassung der Zustellungsregelung im kantonalen Verfahrensrecht" wird erheb-

lich erklärt. 

 

Der Regierungsrat wird beauftragt, das kantonale Verfahrensrecht, namentlich das Gesetz über 

den Rechtsschutz in Verwaltungssachen (VRG, BGS.124.11), betreffend die Zustellung von be-

hördlichen Urkunden an die Bestimmungen des eidgenössischen Verfahrensrechts anzugleichen 

(Art. 136ff. ZPO, Art. 85 StPO, Art. 44 Abs. 2 BGG). Die ordentliche, fristauslösende Zustellung 

von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden aller Verwaltungs- und Verwaltungsgerichts-

behörden soll demnach durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Emp-

fangsbestätigung erfolgen. Die ausserordentliche Eröffnung von Entscheiden in mündlicher 

Form oder durch Publikation im Amtsblatt soll, soweit zwingend erforderlich, weiterhin zulässig 

bleiben, allenfalls sich aufdrängende Ausnahmen sind in einem formellen Gesetz zu regeln. 

 

 

Im Namen des Kantonsrats 

Urs Ackermann Dr. Michael Strebel 

Präsident Ratssekretär 

 

 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verteiler 

Staatskanzlei 

Aktuarin Justizkommission 

Kantonale Finanzkontrolle 

Parlamentsdienste (1530/2018)  


